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Die Schweiz muss die internationale
Kinderrechtskonvention ratifizieren

1989 verabschiedete die UNO (Organisation Vereinter Nationen) die

Konvention über die Rechte des Kindes. Im September 1990 wurde diese

Konvention von zahlreichen Staatschefs und Ministern in New York

ratifiziert. Die Schweiz hat für dieses Gipfeltreffen lediglich einige
Beobachter entsendet, da sie tatsächlich nicht in der Lage ist, diese

Konvention zu unterzeichnen:
LWeil die Schweiz nicht allen Kindern das Recht zuerkennt, mit ihren

Eltern zu leben (Kinder von Saisonniers);
2 weil die Schweiz nicht allen auf schweizerischem Boden lebenden
"

Kindern das Recht auf Schulbildung sicherstellen kann (illegal in der

Schweiz lebende Kinder);
3. weil das Recht, eine Nationalität zu haben, nicht unmittelbar jedem

Kind (staatenlose Kinder) zugesprochen wird.
In Anbetracht dessen,

• dass sich die Schweiz in so entscheidenden Fragen nicht von der

Internationalen Gemeinschaft distanzieren darf und bereits 49 Staaten

diese Konvention ratifiziert haben, über 100 weitere sich dazu

entschlossen haben,

• dass es für die Schweiz eine Schande bedeutet, und sie kein Recht hat,

Tausenden von Kindern für das Leben psychische Schäden zuzufügen,

fordert der SGB:

• dass der Bundesrat die Kinderrechtskonvention den eidg. Raten zur

Ratifizierung vorlegt,
• dass die kantonalen Behörden allen auf schweizerischem Boden

lebenden Kindern den Zutritt an öffentliche Schulen gewährt. Das Recht

auf Schulbildung ist wichtiger als fremdenpolizeiliche Kriterien. Dies

soll auch für Kinder von Asylbewerbern gelten.



0

Q

aS*i IT

7
swtd

'S:
tn

Alle im gleichen Boot! Aber immer nur die einen, die rudern.
Karrikatur R. Löffler
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